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RS OGH 1994/3/8 4Ob165/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.03.1994

Norm

UrhG §21

UrhG §24

Rechtssatz

Zulässig sind Änderungen, die der Urheber dem zur Benutzung des Werkes Berechtigten nach den im redlichen

Verkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuchen nicht untersagen kann, namentlich Änderungen, die durch die Art

oder den Zweck der erlaubten Werknutzungen gefordert werden. Die Frage, an welcher Stelle der einzelnen

Werkstücke - neben dem Titel - auch die Urheberbezeichnung anzubringen ist, richtet sich nach dem Inhalt des

Verlagsvertrages.
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